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Die Gerichte und die Richtersollenvon der

Regierung unabhängigsein.
Artikel 86 und 87 der Verfassung-H

« Ein Staat und eine Regierung solleneine, Wohl-
t t für die Menschen sein und nicht eine Plage«Eine

ohlthat find Tsie, wenn der Staat gut eingerichtet
ist, und wenn er von klugen Männern regiert wird,
die ohne Ei ennutz immer nur das Beste des Landes
im Auge ha en. Aber sie werden eine Plage, wenn

die Gesetzeschlechtsind, oder wenn die Menschennichts
ringen die

Gesetze-ausführensollen. -Denn-.die
beste Verfassungund ie besten Gesetze helfen zu ar

nichts, wenn ihre Ausführungvon Leuten abhängt, ie
niemals an das Recht und die Wohlfahrt

des Volkes

denken,das sichihnenanvertraut hat, son ern die immer
nur

ihren
ei enen Vortheil und ihre eigene Macht und

was ie so Glanzund Ehre nennen, im Auge aben.
Schle te Gesetzekönnen durch eine gute Regierung
noch a enfalls erträglichgemacht werden, aber gute
Gesetze und dabei eine s lechteRegierung sind nicht
einen Schuß Pulver wert . Auch duldet eine schlechte
Regierung keine guten Gesetze, sondern sie macht sie
mit der fZeit eben so schlecht,wie sie selbst ist.

s) Die beiden Artikel lauten:
Art. 86.

Die richterlicheGewalt wird im Namen des Königs durch
«

unabhängige,keiner anderen Autorität als der des Gesetzesunter-

wMiene Gerichte ausgeübt. » ·

Die Urtheile werden im Namen des Konigs ausgefertigt und
vollstreckt.

Art 87
Die Ri ter werden« vom Könige oder in dessenNamen auf

ihre Lebenszet ernannt.«
Sie konnen nur durchRichterspruchaus Gründen,welche die

Gesetzevorgesehenhaben ihres Amtes entsetztoder eitweise ent-
hoben werden.

· DievorläusigeAmkgsuspensiomwelchenicht kraft
des-Gesetzeseintritt, und- ie unfreiwillige Versetzung an eine
and-Te Stelle vdek m den«RUhsftandkönnen nur aus den Ursachenund unter den Formen, wes e im Gese e angegebensind, und
UUk anf Grund eines richtetll en Beschluseserfolgen.

Apf die Vetsetzun en, welchedurch Veränderunen in der
Organisation derGeri te oder ihrer Bezirkenöthigwer en, finden
diese Bestimmungenkeine Anwendung.

durch Erfahrung klug werden.

Nicht das Einzige, wohl aber das Erste, wofür eine
gute Regierung«und»ein verständiges Volk sorgen
muß, ist, daß die Richter und die Gerichtshöfe im
Lande Recht undGerechtigkeitüben ohne Ansehen desr
Person. Es ist nicht genug, daß die Richternicht, wie
oft in Rußland,durchGeld sichbestechenlassen, welches
die Parteien ihnen in die Hand drücken. Die Richter
sollen auch nicht den Gerin en verachten und nach der
Gunst der Vornehmenund ächtigenausschauen. Sie
sollenauchnichtFurcht haben, daßdie Regierungihnen
schadenoder wohl gar sie vom Amte bringen kann,
wenn sie urtheilen, wie das Gesetzihnen befiehlt,und
nicht, wie·diegerade herrschendePartei es wünscht So
lange freilich ein Volk noch nicht im Klaren darüber ist,wel e von den Parteien wirklich die Sache des ganzen
Vo·es fuhrt,so·langemag es "ogargut sein,wenn auf eine
freisinnigeRegierung auch einmal ein Paar Jahre lang
eine sogenanntekonservativeRegierun. folgt; denn nicht
blos der einzelneMensch, auch ein olk muß oft erst
»

Aber wenn dann auch
die Urtheile der Gerichtshöfenach der Parteiansichtder
jedesmaligenRegierung wechseln,wenn die Richterdem
einenMinister zu Liebeheute fürUnrechterklären,was
sie demanderenMinister zu Liebe nochgesternfür Recht
erklarthatten, Ja, dannnehmen wir nicht blos Schaden
an Leib und Gut, nein, wir werden auch an unserer
Seele geschadigt.GewissenloseRichter machen aus

demheranwachsendenGeschlechte,machen aus unseren
Kindernund Kindeskindern mit der Zeit auch ein ge-
wissenlosesVolk. Wir müssendaher.mitallem Ernste
danach fra en, wie ein Volk vor einem so schweren
Uebel sich ehütenkann.

· ·

Jn alten Zeiten gab.es bei uns in Deutschlandkeinen
solchenRichterstand wie heutzu Tage. Da waren es
die freien und

selbststandikgenMänner der Gemeinde
selbst,die am Gerichtstagei«ren Urtheilsspruchüber Recht
und Unrecht, uber Schuld und Strafe abgaben. Die
Beamten aber, welcheman damals Richter nannte, hatten
nichts zu thun, als das Urtheil der Gemeinde vorzu-
bereiten und zu vollstrecken. EigentlicheRichter und
einen eigenen Richterstand, wie wir sie kennen, und



wie wir bei unseren Verhältnissensie auch gebrauchen,
giebt es erst seit etwa vier bis fünf Jahrhunderten

Jn den Händen dieses Standes liegt, wie es auch
sein muß, die Anwendung der Gesetzein allen Rechts-
sachen. Ferner haben die Richter, was nicht so durch-
weg nöthigund gut ist, bei»allenVergehennnd allen

gerin eren Verbrechen darubertzu entscheiden,« ob der

Ange agte schuldigoder nichtschuldigist. Ja; sie haben
(und das scheintuns »dasFkthlerhaftein der modernen

Einrichtung zu sein) uber die Schuld oder Unschuldeines

Mannes meist auch dann zu erkennen, wenn derselbe
eines sogenannten Staats verbrechens angeklagt ist.
Das aber ist eine Sache, die ganz besonders vor die

Geschworenen gehörensollte, indem dieselbenals Re-

präsentantengleichsamder gesammten Bürgerschaftdoch
gewißauch am bestenbeurtheilenkönnen,was ein Staats-

verbrechenist und was nicht.
Je größernun die Macht der Richter ist, um so

mehr sind kluge Völker und weise Regierungen von

jeher darauf bedacht gewesen, daß die Richter Männer
von Kenntniß und Einsicht, und daß sie vorzugs-
weise unabhängige und gewissenhafte Männer

sein sollen.
Freilich sind die Gesetzenicht im Stande, einen ge-

wissenlosenMann zu einem gewissenhaftenzu machen.
Auch können sie die Unabhängigkeitdes Charakters Nie-
mandem einslößen,der weibisch genug ist, um den Zorn
der Gewaltigen zu fürchten. und der niedrig genug denkt,
um die Gunst der Mächtigen für yeiu höheres Gut zu

halten, als ein reines Gewissen Aber wohl können die

Ge etze dazu beitragen, daßMänner von rechtschaffener
Geinnung und von richtigemEhrgefühl

es nicht für
eine Gefahr oder gar fur eine Unehre alten, in den

Richterstand ein utreten.

tung in allen esittetenStaaten, daß Fürsten und Mi-

nister nicht selbstUrtheile sprechen,und daßsie auchden

Richtern nicht befehlendürfen,welchesUrtheil sie in die-

«em oder jenem Prozesse fällen sollen. Das Urtheilen
stehtnur den Richtern zu, und beim Rechtsprechenhaben
sie nur dem Gesetze zu gehorchen. Sie begehensogar
ein schweresVerbrechen,wenn sie nichtnachdem Gesetze,
sondern nach dem Befehle eines Ministers oder eines

Fürsten urtheilen. Darum schreibtauch der Artikel 86

unserer Verfassung vor, daß die PreußischenGerichte
»keiner anderen Autorität« unterworer sein sollen,
»als der des Gesetzes« Diese Bestimmung soll den

Bürgern des Staates Sicherheit«dafür geben, daß sie
vor den Gerichten des Landes einen unparteiischen
und ges etzmäßigen Richterspruchzu erwarten haben.
Zugleich macht sie vor allen Dingen es zu einer Ehre,
ein Richter zu sein«

Aber freilich,wo dem Richter keine Befehle gege-
ben werden dürfen, da könnendochWünsche geäußert
werden, und es kgnnin manchen Staaten für einen

Richter unter Umstandenrecht gefährlichsein, wenn er,
der Regierung oder irgend einem mächtigenMann su

Gefallen, das Recht nicht ben en will. Darum ist in

allen gesittetenStaaten vorges rieben, daß ein Richter

- ichten

So ist es eine alte Einrich-«

nicht nach Gutdünken,und daß er nicht anders von sei-
nem Amte entsetztwerden kann, als wenn ihm eine be-

stimmte»8pflichtverletzundurch richterliches Urtheil
nachgewiesenist. So beißtes auch im Artikel87 der

YreußischenVerfassung, daß ein Richter nur durch
Richterspruchund nur aus-solchen"Gründenabgesetzt
oder überhauptbestraft werden «·kann,welche die GE-
setze vorschreiben. ,

«

Aber dieses Gesetzentsprichtden Bestimmungendes
Artikel 87 nicht so, wie wir es erwarten müßten Denn
es giebt nur im Allgemeinenan, daß ein Richter seines
Amtes entsetztwerden soll,wenn er durch sein amtliches
oder

außeramtliZesVerhalten sich derjenigen Achtung
und desjenigen ertrauens unwürdiggemachthat, welche
sein Amt erfordern. Es fehlen aber in demselbendie

Gründe, nach denen zu beurtheilen ist, ob das Ver-
halten des Richters ihn wirklich der nöthigenAchtung
und des nöthi«en Ansehens und Vertrauens unwürdiä
gemacht hat. enn also das Ober-Tribunal in eine-Ei
solchen Falle über einen Richter zu Gerichte sitzt,
so kann es ihn seines Amtes nicht blos ans solchen
Gründen für unwürdigerklären,welchedie Gesetze vor-

gesehenhaben, sondern auch aus Gründen,die es ledig-
lich aus iden persönlichen Meinungen und Ansichten
seiner Mitglieder schöpft.Uns aber will es scheinen,
als ob durch den Artikel 87 der Verfassung der Richter

erade

gegenjede aus persönlichenMeinungen und An-
ervorge ende Maßnahmen ges ützt werden sollte,

und deshalb er cheint uns eine schärere nnd genauere

Fassungdes betreffendenGesetzeshöchstwünschenswerth.

Politische Wochenfchan.
Preußen. Jn Köln haben sich, wie wir unseren Lesern

bereits mitgetheilt, eine Anzahl von unabhängigenBürgern,
im Verein mit Gleichgesinntenin der

« anzen Rheinprovinz,ver-

bunden, um den Mitgliedern der Mebrheitdes Abgeordneten-
hauses ein Fest zu veranstalten, als Zeichender Anerkennungfür
ihre Thätigkeitin der abgelaufenen Session. Den Mitgliedern
des Komites, welches sich mit den Vorbereitungen für dieses
Fest beschäftigte,ist nun folgendes Schreiben des Polizei-
Präsidenten von Kölnzugegangen:
»ZeitungsnachrcchtenzufolgebeabsichtigenSie mit

anderen Personen am 2--. nnd 23. dieses Monats im

Regierungsbezirk Köln ein sogenanntes Ab kommun-

fest»zu veranstaltem Jm Auftta e des wirkungs-
Prasidenten erossne ichIhnen zur agachtanxhdaß das

est nach den Bestimmungen des viel-es über Iso-
ersammlungs- nnd Vereinigungsrecht vom Il. Marz

1850 nicht geduldet wird. gez. v«,Geh-Jers-
Wir theilen einfach dieses Faktntn mit; eine weitere Be-

merkung dazu halten wir nicht für nothWFUle
Wir haben in unserer letzten Wochenschanunsere Zweifel

ausgesprochen, daß wirklich Maßnahmen gegen Mit-

glieder des Ab eordnetenhaugfes wegenihres Vetthtklls
Im Abgeordnetenlgausebeabsichtzgtseien. Jetzt bestätigenleidet

die-ofsiziösenKorrespondentendie darüber umlaufenden Getüchte
auf das Bestimmteste. Sle theilen mit, daß Segen zwei
Mitglieder des Abgeordnetenhauseseine getschtllcheUnter-

suchung wegen ihres Verhaltens im Hause selbstUnd .eget!
einen dritten Ab eordneten eine Untersuchngwegen eines

Verhaltens außeribalbdes Hauses beabsichklgtsei- Als der

letztere wird der Abgeordnete von Kirchmann bezeichnet,



Und
'

an ebliche kaUTIistilcheThätjgkeitGrund zur

Ankleixilkl Personen der beidenanderen Ab-

eordneten sittd -Vik««·VekmU·thUUgeUgeweckt-«Während auf
geteinen-Seite Tw e-»stenund Gneist genannt wird, be-

zei net man andekexseitsDr. Möller und Frentzel (Per-
k en) als die diesenigen,gegenwelcheAnklageerhoben werden

soll. Als Anklagepunktewir eine in Twestens Rede über die

.preugscheJustizverwaltungangeblichenthalteneBeleidigung
des bertribunals be eichnets e en- GUeIst soll die Anklage. . z , g g . .

an Majestatsbeleidigunglauten, welchein- der Rede bei Gele en-

heit der Debatte über die Militärverwaltungenthalten seinsoll.
Die stille politischeZeit, welche im »Sommereinzutreten

pflegt,erzeugtgewöhnlichallerhandGeruchtevon Minister-
krisenz sso tauchen auch jetzt wiederdie Gerüchte uber den
bevorstehendenRücktritt des Finanzministers und des Justiz-
minifters auf. Ganz neu ist aber die Nachricht von dem

Rütttritt des Ministers des Innern, des Grafen von Eulen-

burg. Diese Nachrichtwird durch-die Person, welche man
als seinen Nachfolgerbezeichnet,ganz besondersunwahrscheiw

lich. Er soll nämlichdurch den setzigenOberburgermeester
von Berlin, Seydel, ersetzt werden. Wir Wabennicht,
daß derselbe, mag eine noch so große innere andlungin

ihm vorgegan en sein, doch in der Meinungder konservativen
.Parteis schonsorehabilitirt ist, daß man ihm seine in Leip-

"

igtbeisGelegenheit der Jubelfeier der Volkerschlachtgehaltene
-"

eniökratischeRede verzeiht- «

«

Ein sehr ,«J,u""-ichtigesjEreigniß ist«,dieWiederaufnahme der

Ree"jein«es allgemeinen europjäischen Kongresses,
welche vom Kaiser Napoleon ausgeht. Auf demselbensollen
in erster Linie die Wiener Verträge vom Jahre 1815 einer

Revision unterzo en werden, und alsdann eine allgemeine
Entwaffnungin sämmtlicheneuropäischenStaaten beschlossen
werden-· Die:Revision--dersziener-Vqrtcäge wird keine gro-
ßen Schwierigkeitenbieten; da dieselbenHin-faktischnichtmehr
bestehen; es liest

dem Kaiser Napoleon awohlhauptsächlich
daran, daß die . lausel der Wiener Vertrage, welchedie

«

Fa-
milie Napoleon für ewigeZeiten aus Frankreichverbannt,
endlicheinmal durchden vereinten Beschluß aller Regierun-
geii, welchejene Berträgesunterzeichnet

-" aben, förmlichauf-
ehoben werde. Was die all emeine ntwaffnnn betrifft,

sosiftsie, abgesehenvon der- änanziellenErsparniäwelche
ihre Folge sein wird, besonders für uns Preußenvon der

öchstenWichtigkeit,indem bei dein Eintritt enier solchen
ntwaffnung auch die Reorganisation fallen muß und das

alte Gesetz vom 3. September 1814 wieder in feine Rechte
eintreten wird, so daß alsdann mit einein Schlage das Haupt-
·hinderniß,welchesder Beseitigungdes Verfassungskonfliktes,

unter welchemunser Vaterland sett mehrerenJahren so schwer
leidet, entfernt wird. Hoffen wir also, daß der kKongreßzu
Stande kommt,und daßauf demselbender Beschlußeiner allge-
«·'.a.ck.e.i,i"ienEntwa ung in allen europäischenStaaten gefaßtwerde.

««sM,tt-.Rüicht auf die
Weigerungeinzelner deutscher

Staatensden-Abschlußeines Han elsvertrages zwischendem

OVllVekeIZInnd-dem KönigreichItalien durch Anerkennung
des Kpmszkeschsthalienzu ermöglichen,hat die Regierung
VVU Italien beschlossen,die Er eugnissede «enigendeutschen
Staatens Welche»dasKönigrei anerkannt aben, sobald sie
mit UrspiAFIgSöePsUkssenvekselzensind, zudem Tarif, wie er

für die meistbegkiiistlgteiiNationen besteht,zuzulafsen.Damit
bKiste-denReglekUUgerwelchemit der Anerkennungnoch
zögern-wohldie Not wendigxt einer möglichstschnellenAn-

erkennung«-gahegerücktsein:-- ».
· D«as«jJnsiitiit·dex«sljniäh"kigenFreiwillige-n,

eine Ciimiseiischafider Milssatgejehgebungvon 1814,- ei ent-

licheine Fortsetzungder freiwilligenJäger aug. den Eikei.

heitskriegeii,findet "etzt in den

Meigender feudalen Militär-
kreise gar wenig nade. Die

» ilitärischenBlätter-i» ein
Organ jener Fraktion, bringenin ihrer neuesten Nummer
einen Artikel, der sichnachzuweisenabmüht,daß es im Geiste
des Gesetzesvon 1814 gar nicht»gelegen,auch solchejunge
Leute zur Ableistungdes einsahrigenDienstes zuzulassen,
welche ihre wissenschaftlicheAusbildun bei ihrem Eintritt
bereits für beendethalten nnd gar ni t die Absicht haben,
dieselbe nach ihrer Entlassungnoch weiter zu betreiben;.und
da, so wird gefolgekt-»iiachdem Gesetze von 1814 die ein-
jährigenFreiwil»llgen»emePflanzschulefür Landwehr-Ofsiziere
bilden sollten, »somußten die, welche innerhalb des Jahres
ihre Qualifikation als»Landwelr-Ofsizierenicht erlangen, wie
jeder Andere weiter dienen. zumSchlusse heißt eg; »Nach-
dem aber die Landwehkihre Ebenbürti keit mit dem stehen-
den Heere völlig veklvteti hatte, da ware es nicht mehr zu
verantworten ewefeti, auf dieselbe bei einein Kriege noch in
demselben Musezu technMs Wie .an das stehende«·Heer,und
sie mußte bei der Feldarmee daher durch Truppen ersetzt
werden, die den Bedin ungen entsprechen, welche die Krieg-
fühkung im«freien elde an sie stellt. Damit wurde
die Reorganisationdes Heeres unvermeidlich, durch welche
eben an die Stelle der Landwehrbei der Feldarinee Truppen
des stehendenheerestreten.«Man sieht hier glei , wo

hinausdas eigentlich will: die Landwehrsoll, als sol e, an-

glegfeie»ffe,nhi»i)lerden,ßigasLieeitikssloscgveuklicherwird, wenn man im
u ea,a er ie reiier« «L

1815 nicht gelten lassen will.
schon die andwehr von

Schleswigkolfteim Die Feier des Geburtstages des
HerzogesFrieer»- ist ohne jede Ruhestörungvorübergegan-
gen. DieBevolkerunghat Alles vermieden, was zu einem

Einschreitendes MilitärsAnlaßgebenkonnte.——DieEinbe-
rusun der Stände»scheintwieder hinausgeschobenzu sein,
der rund davondurfte sein, daßOesterreich und Preußennoch seheweit davon entfernt sind, sich über das, was in
Schleswig-.Holsteiiigeschehen soll, zu einigen. —· Von-der
Entfernung »des-Herzog-s«Friedrich·aus den Herzogthümerm
welchevor einiger Zeit mit so großer Bestimmtheitangezeigt
wurde, ist es wieder ganz still; Oesterreichwill nicht in die-
selbe willigen, und Preußen muß die Stimme des Mitbe-
sitzers, den es sichselb an die Seite gesetzthat, beachten,
es

mssniellednoiåerni t.
n un . as Parlament ist aufgelöstund das an e

Landbe chäftigtsicheifrigmit den Neuwahlen. Es ugntesp
liegtschon JetztkeinemZweifel mehr, daß die Liberalen keine
StimmeverlkeremIa sogarvielleichteinige gewinnen werden.
Allerdings wird trotzdem die Zahl derer, welche sichentschie-

den für eine vollständigeReform des jetzigenWahlsystenis,
Mmllch fUr die Einführungder geheimenStimmabgabe aus-

sprechenwerden, noch»sehr gering sein, aber trotzdem mehrt
ich die Zahlder Anhangerdieser Reform von Jahr zU Jahr
und derZeitpunktist nicht me r fern,- wo in England end-
lich dieses Prinzip, welches allein die volle Freiheit der Wah-
len sichertund die einzigeGarantie gegen alle Bestechungeu
bietet, siegenwird.

· »

.

Amerika. Jn den vereinigtenStaaten von Nordamerika
kommt nach und nach alles»wiedcrin das alte Geleise. Jn
den Staaten, welche sich bei demAufstande betheiligthaben,
kehrtRuhe und Ordnungzuruck, und die Regierung ift be-
muht, durch Bewilligung der Gesuchewelche die von der
AmnestieAusgeschlossenenan sie richten, um ihre politischen
Rechte wieder zu erhalten,an alle, welche-nichtirgendwie
als Rädelsfühtet bei dein Aufstande betheiligt waren, die
Folgen der Revoliition möglichstzu kverwischem



Preußen und Oesterreich in der schleswigs
holstein’schenFrage.

Als noch die Marine-Kommission des Abgeordnetenhaufes
tagte, äußerte in einer Sitzung derselben der Minister-Prä-
sident: die Regierung habe Grund zu der Annahme,
daß Oesterreich den preußischen Forderungen in

Bezug auf Schleswig-Hol»steinnicht entgegentreten
werde, sondern ihnen »ünstig gestimmt sei. Auch
später noch hielt er- diese Hoffnungfest, und die regierungs-
freundlichenBlätterstelltenessogarals sicherhin, daßdie Lösung
der schleswig-holstein’schenFrage auf dem Wege bundesfreund-
licher Verstandigungmit Oesterreichzu Stande kommen werde.

Bis»letzt ist die Hoffnungdes Herrn von Vismarck nicht
in Erfullung gegangen. Wir wissen aus den österreichischen
Depeschen,«daßdie Wiener Regierung die preußischenForde-
rungen großentheils

von vorn herein ablehnte und am liebsten
gar keineZugetändnissemachen möchte.

Wiekam aber Herr von Bismarck zu seiner Erklärung?
»Dievon der Regierung herausgegebeneSammlung der

Artikelder Provinzial-Korrespondenzgiebt uns darüber Auf-
schluß. Am Schluß des Rückblicks spricht sie sich nämlich
über die Gründe aus, auf welche die Erwartungen des

Minister-Präsidentensich stützen. Sie sagt:
»Die bisherigen günstigenErfolge sind auf dem Wege

der Gemeinschaftmit Oesterreicherreicht worden. —- —— —

— Die Erfahrungen des letzen Jahres geben die Gewißheit,
daßdie Bedeutungjener Gemeinschaft auch auf Seiten der

osterreichischenRegierung ebenso gewürdigtund anerkannt
werde, daß man auch dort die Pflichten kenne, den Frieden
und die Eintracht in Deutschland gemeinsam zu fördern und

durch vereinte Kraft das Ansehen, die Macht und die Wohl-
fahrt Deutschlands zu heben.«

Wir müssengestehen, wir haben aus den Erfahrungen
der letztenJahre die Gewißheit,von welcherdie Denkschrift
spricht,nichtentnommen. Es muß auch mit diesenErfahrungen
ziemlichschlechtbestellt sein, da jetzt, nachdemdas Ministerium
Schmerling gefallen ist, die ofsiziösenBlätter von ihm er-

zählen, daß es Preußen bei jeder Gelegenheit feindlich ge-
sinnt gewesen sei. Wir haben nur bemerkt, daß Oesterreich,
als es nicht mehr anders konnte, gegen Dänemark in Gemein-

schaft mit Preußen vorgegangen ist, um dabei die Hand im

Spiele zu behalten, und um womöglichjedeAusnutzung der

erzielten Crfolge zu Gunsten preußischer und deutscher
Interessen zu verhindern. An dem Ansehen, der Macht
und der Wohlfahrt Deutschlands hat, soviel wir aus der

Geschichte gelernt haben, Oesterreich stets blutwenig gelegen.
Und für die Erhaltun des Friedens und der Eintracht in

Deutschland rührt es sichüberhauptnur dann, wenn es da-

rauf ankömmt, den liberalen Geist des deutschenVolkes, den
es oft als den Friedensstörerbezeichnethat, niederzuhalten
und zu ersticken. Für alle österreichischenRegierungsmänner
besitzenDeutschlandund Preußennur so weit Jntere e, als

sie Oesterreichs Zivecken willig dienen oder ihnen chaden
können;ein geeinigtesDeutschland,ein starkes Preußen, in
dem Regierung und Volk einig zusammenstehen,haben die

tonangebenden Politiker in Wien stets als ihre Gegner be-

trachtet und bekämpft. Und gerade die traurigenErfahrun-
·en des letzten Jahres beweisen uns klar, daß in dieserHin-
sichtkeine Wendungeingetreten ist.

Jn den feudalenBlättern lesen wir nun zwar, das neue

österreichischeMinisteriumwerde günstier als das alte für
Preußen gestimmtsein. Aber woraufstütztsich denn diese
Hoffnung? Graf Mensdorf bleibt und die übrigenMinister

muß»manerst kennen lernen. Außerdemweiß man von der
Politik, welche sie verfolgensollen, wenigstens das, daß sie
alleseher als eine deutsche und selbst als eine deutsch-öster-
reichischesein wird.

Herr von Bismarck hat sichoffenbar in seinenErwartun-
gen getäuschtund wir können nicht zweifeln, daß er in diese!n
Augenblickselbst davon überzeugtist. Nichts desto weniges
dauert leider das bisher von ihm befolgte System in des-'

schlesivig-holstein’schenAngelegenheitfort. Statt die Dinge
u einem raschenAbschluß,der sich immer noch günstigge-staltenwürde, zu drängen, gehen die Verhandlungenihren

schleichendenGang fort; durch ihre Längeund Langsaiiikeit
erinnern sie an die besten Zeiten des Bundestages.

Auf dem Felde der Schlacht wie auf dein der Diplomatie
erscheintnichts fehlerhafter, als sichauf die Kanipfweise,welche
der Gegner wählt,einzulassen. Oesterreichkann nichts ge-
winnen, wenn die schleswig-holstelnischeFrage gelöstwird.
Jn jedem Falle muß es seinen Kommissarund seine Truppen
zurückberufenund seinen Einfluß auf die Elbherzogthümer
und damit auch auf Preußen aufgeben. Es verliert eine
Handhabe, durch die es die deutschen Regierungen gegen
Preußen aufregen kann; es kann sichnicht mehr als Schützer
eines bedrängtendeutschenVolksstammes ausgeben. Jm Jn-
teresseOesterreichsliegt es also, daß die schleswig-holsteinfche
Frage ungelöstbleibt, oder docherst dann gelöstwird, wenn es

seineZustimmung vortheilhaft verwertheii kann. Das ist auch
schon im Abgeordnetenhauseklar nachgewiesenworden und

liegt wirklichauf der flachenHand. Für Preußendagegensift die

schnellsteLösungals die bestegeboten.Je früherder österreichische
Einfluß in den Elbherz humern beseiti t wird, desto schnellero t

.wird der preußische an Ausdehnungun Kraft gewinnen.

Preußen gilt jetzt den Schleswig-Holsteineru als Geg-
ner, weil es allein die endlicheBegründungihres Staatswe-

sens zu verzögernscheint; macht es diesen Vorwurf ferner
unmö lich, zieht es Oesterreich die Maske voin Gesicht, so
wird ich die Stimmung um so schneller zu unseren Gunsten
umgestalten, als SchleswigsHolsteinauf Preußens Schutz und

Unterstützungganz nothwendig angewiesen ist.
Noch ann die Re ieruug für Preußenin Schleswi -

Holstein gewinnen, was sieerlangen muß, und uiehr darf ie

nicht fordern. Noch ist der»Augenblick günstig,denn fremde
Einmischung ist nicht zu fürchten,und Oesterreichhat inii

seinen inneren Angelegenheitenund seiner Finaiizlage augen-
blicklichfo Viel zu kampfen, daß es gegen Preußens gerechte
Forderungen nichts einzuwenden vermag. Günstiger können
die Umstände,nachdemdie beste Zeit verpaßtworden ist, nicht
wieder werden, aber jedeWochemußsieverschlechtern.Der Weile

ist genug gewesen,mögejetztwenigstensdie Eile hervortreten!
Doch wozu diese Mahnung?»Wird·Uns nicht fortwäh-

rend zugerufen, daß die Rathschlage,die von unsrommein
unannehmbar und verwerflich seien? daß »dasMinisterium
die Wege, auf welche die liberaxePartei als die richtigen
hindeutet, nicht ehen könne und dkae? Sei es! Wir dur-

fen aber nicht chweigen. Als »Volkund Abgeordnetenhaus
die Befreiung Schleswig- olstein’svon der dänischenHEN-
schaft forderten, wies Uian ie nicht weni er entschiedenzurück;
und dennochist das Ziel, das beide hingiälltemerreichtwor-
den. Wo der Druck»der öffentlichen einung zus eitan
scheint, dringt noch die Macht der UmständeUnwidertehlich
durch. Und für »denStaatsmann, welcher itch Ihr entgegen-
stellt, giebt es keine Zukunftmehr« verla en selbstdensel-nen politischenFreunden und bei eite ge choben, wird i in

einst nichts übrigbleiben, als unfruchtbare Reue.
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